
Rechtsschutzversicherung
Die Kantonalkirche und alle Kirchgemeinden sind über eine kollektive Rechtsschutzversicherung bei der DEXTRA versichert. 

Vertrags-Nummer: P000018575

Versicherte Personen Versicherungsschutz Versicherungssumme
pro Versicherungsjahr

Selbstbehalt
pro Ereignis

- alle Mitarbeitenden der Kantonalkirche, Fachstellen

und Spezialpfarrämter 600'000.00 

- alle Mitarbeitenden in den Kirchgemeinden 150'000.00 

- alle ehrenamtlich Tätige und Freiwilligarbeitende 150'000.00 

in allen Kirchgemeinden

Betriebs-, Vertrags- und Verkehrsrechtsschutz 
Deckungssumme

Vertragsrechtsschutz

Weltdeckung

Versicherte Risiken (Auszug):
 Arbeitsrecht (eingeschränkt)

Nicht versichert sind Fälle zwischen Personen,  Alle Verträge mit Kunden, Lieferanten, Dienstleistern etc.
die durch dieselbe Police versichert sind.  Internet-Rechtsschutz
In diesen Fällen ist nur der Versicherungsnehmer,  Strafrecht/Administrativmassnahmen
die Kantonalkirche bzw. die Kirchgemeinde versichert.  Schadenersatz und Genugtuung

 Eigentums- und Sachenrecht, Nachbarrecht

 Verkehrs-Rechtsschutz

Versicherte Leistungen (Auszug) 
Anwaltshonorare, Expertisen, Strafkaution

Gerichtskosten, Parteientschädigung an

die Gegenpartei

ARTUS Unicon AG

Postgasse 9, 4450 Sissach, Tel. 061 716 90 90 Aktualisiert

unicon@artus-gruppe.com 01.01.2026/ Sven Kull

ohne

Bei Eintritt eines Schadenfalles ist unverzüglich die Kantonalkirche bzw. Frau Céline Graf per Tel. 061 926 81 81, per E-Mail celine.graf@refbl.ch

oder ARTUS Unicon AG zu informieren.

Information der

mailto:unicon@artus-gruppe.com



